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SYNOPSE 
zur Arbeitsfassung/Diskussionsgrundlage zur Vorbereitung eines  
Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Ausschnitt), 23.8.2016 
(aktualisiert durch Arbeitsfassung/Diskussionsgrundlage für Fachgespräche, 7.9.2016) 

Hilfe-/Leistungsplanung, Sozialraum 

Diese Synopse weicht von der sonstigen Synopsendarstellung ab. 

 Sie finden in der rechten Spalte die neue Fassung der §§ 36 ff SGB VIII-E in chronologischer 
Reihenfolge. 

 In der linken Spalte (ab §§ 36a ff SGB VIII-E) sind der bisherige § 36 SGB VIII sowie zT § 37 
SGB VIII nach inhaltlichen Parallelen zugeordnet. Wo sich einzelne Gedanken in mehreren 
Paragrafen des Entwurfs wiederfinden, werden diese wiederholt dargestellt. 

 

Bisherige Fassung Entwurfsfassung für 2017 

Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) 

§ 36 Mitwirkung, Hilfeplan 

(1) Der Personensorgeberechtigte und das 
Kind oder der Jugendliche sind vor der Ent-
scheidung über die Inanspruchnahme einer 
Hilfe und vor einer notwendigen Änderung 
von Art und Umfang der Hilfe zu beraten und 
auf die möglichen Folgen für die Entwicklung 
des Kindes oder des Jugendlichen hinzuwei-
sen. Vor und während einer langfristig zu leis-
tenden Hilfe außerhalb der eigenen Familie 
ist zu prüfen, ob die Annahme als Kind in Be-
tracht kommt. Ist Hilfe außerhalb der eigenen 
Familie erforderlich, so sind die in Satz 1 ge-
nannten Personen bei der Auswahl der Ein-
richtung oder der Pflegestelle zu beteiligen. 
Der Wahl und den Wünschen ist zu entspre-
chen, sofern sie nicht mit unverhältnismäßi-
gen Mehrkosten verbunden sind. Wünschen 
die in Satz 1 genannten Personen die Erbrin-
gung einer in § 78a genannten Leistung in 
einer Einrichtung, mit deren Träger keine Ver-
einbarungen nach § 78b bestehen, so soll 
der Wahl nur entsprochen werden, wenn die 
Erbringung der Leistung in dieser Einrichtung 
nach Maßgabe des Hilfeplans nach Absatz 2 
geboten ist. 

(2) Die Entscheidung über die im Einzelfall 
angezeigte Hilfeart soll, wenn Hilfe voraus-

§ 36 Hilfeplanung 

(1) Gegenstände der Hilfeplanung sind 

1. die Klärung der Lebens-, Entwicklungs- 
und Erziehungssituation des Kindes oder 
Jugendlichen oder die Lebens- und Ent-
wicklungssituation des jungen Volljähri-
gen unter Einbeziehung seines sozialen 
Umfelds,  

2. die daraus resultierende Feststellung des 
individuellen Bedarfs des Kindes, des Ju-
gendlichen oder des jungen Volljährigen 
(§ 36c), 

3. die daraus abzuleitende Auswahl der ge-
eigneten und notwendigen Leistungen 
hinsichtlich Ziel, Art und Umfang (§ 36b). 

(2) Die Hilfeplanung umfasst insbesondere 

1. die Durchführung einer Hilfeplankonferenz 
(§ 36a Absatz 2 Satz 2), 

2. die Dokumentation des Verlaufs und der 
Ergebnisse der Hilfeplanung im Hilfeplan 
(§ 36d Absatz 2) sowie 

3. die regelmäßige Überprüfung des Hilfe-
plans (§ 36d Absatz 3). 

(3) Der Leistungsberechtigte nach § 27 und 
das Kind oder der Jugendliche, der Leis-
tungsberechtigte nach § 35a und sein Erzie-
hungsberechtigter oder der Leistungsberech-
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sichtlich für längere Zeit zu leisten ist, im Zu-
sammenwirken mehrerer Fachkräfte getrof-
fen werden. Als Grundlage für die Ausgestal-
tung der Hilfe sollen sie zusammen mit dem 
Personensorgeberechtigten und dem Kind 
oder dem Jugendlichen einen Hilfeplan auf-
stellen, der Feststellungen über den Bedarf, 
die zu gewährende Art der Hilfe sowie die 
notwendigen Leistungen enthält; sie sollen 
regelmäßig prüfen, ob die gewählte Hilfeart 
weiterhin geeignet und notwendig ist. Wer-
den bei der Durchführung der Hilfe andere 
Personen, Dienste oder Einrichtungen tätig, so 
sind sie oder deren Mitarbeiter an der Aufstel-
lung des Hilfeplans und seiner Überprüfung zu 
beteiligen. Erscheinen Maßnahmen der be-
ruflichen Eingliederung erforderlich, so sollen 
auch die für die Eingliederung zuständigen 
Stellen beteiligt werden. 

(3) Erscheinen Hilfen nach § 35a erforderlich, 
so soll bei der Aufstellung und Änderung des 
Hilfeplans sowie bei der Durchführung der 
Hilfe die Person, die eine Stellungnahme 
nach § 35a Absatz 1a abgegeben hat, betei-
ligt werden. 

(4) Vor einer Entscheidung über die Gewäh-
rung einer Hilfe, die ganz oder teilweise im 
Ausland erbracht wird, soll zur Feststellung 
einer seelischen Störung mit Krankheitswert 
die Stellungnahme einer in § 35a Absatz 1a 
Satz 1 genannten Person eingeholt werden. 

tigte nach § 41 werden nach § 36a Absatz 1 
und 2 an der Hilfeplanung bei allen das Ver-
fahren betreffenden Verfahrenshandlungen 
beteiligt. Die Beteiligung erfolgt in einer für 
die zu beteiligenden Personen wahrnehmba-
ren Form.  

(4) Zur Qualifizierung der Hilfeplanung wirken 
mehrere Fachkräfte des Trägers der öffentli-
chen Jugendhilfe nach § 36a Absatz 3 zu-
sammen. Die Einbeziehung Dritter erfolgt 
nach Maßgabe von § 36a Absatz 4.  

(5) Die Prinzipien der 

1. Partizipation, Transparenz und Individuali-
tät,  

2. trägerübergreifenden Kooperation und 
Koordination,  

3. Fachlichkeit und Interdisziplinarität,  
4. Lebensweltbezogenheit und Sozialraum-

orientierung sowie  
5. Zielorientierung 

finden Beachtung. 

 
 

Der Personensorgeberechtigte und das Kind 
oder der Jugendliche sind vor der Entschei-
dung über die Inanspruchnahme einer Hilfe 
und vor einer notwendigen Änderung von Art 
und Umfang der Hilfe zu beraten und auf die 
möglichen Folgen für die Entwicklung des 
Kindes oder des Jugendlichen hinzuweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 36a Beteiligung, Kooperation und 
Koordination 

(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat 
den Leistungsberechtigten nach § 27 und das 
Kind oder den Jugendlichen, den Leistungsbe-
rechtigten nach § 35a und seinen Erziehungsbe-
rechtigten oder den Leistungsberechtigten nach 
§ 41 vor der Entscheidung über die Inan-
spruchnahme von Hilfen nach diesem Abschnitt 
und vor einer notwendigen Änderung von Art 
und Umfang der gewährten Hilfe zu beraten. 
Die Beratung betrifft insbesondere die Lebens-, 
Entwicklungs- und Erziehungssituation des Kin-
des, des Jugendlichen oder die Lebens- und 
Entwicklungssituation des jungen Volljährigen 
unter Einbeziehung seines sozialen Umfelds, 
Leistungen nach diesem Buch, Leistungen an-
derer Leistungsträger sowie Verwaltungsabläu-
fe. Dabei ist auf die möglichen Folgen einer 
Hilfegewährung für die Entwicklung des Kindes, 

§ 36 Abs. 1 
S. 1 aF 
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Die Entscheidung über die im Einzelfall ange-
zeigte Hilfeart soll, wenn Hilfe voraussichtlich 
für längere Zeit zu leisten ist, im Zusammenwir-
ken mehrerer Fachkräfte getroffen werden. 

 
 
 
 
 

Werden bei der Durchführung der Hilfe ande-
re Personen, Dienste oder Einrichtungen tätig, 
so sind sie oder deren Mitarbeiter an der Auf-
stellung des Hilfeplans und seiner Überprü-
fung zu beteiligen. 

Erscheinen Hilfen nach § 35a erforderlich, so 
soll bei der Aufstellung und Änderung des 
Hilfeplans sowie bei der Durchführung der 
Hilfe die Person, die eine Stellungnahme 
nach § 35a Absatz 1a abgegeben hat, betei-
ligt werden. 

Erscheinen Maßnahmen der beruflichen Ein-
gliederung erforderlich, so sollen auch die für 
die Eingliederung zuständigen Stellen betei-
ligt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

des Jugendlichen oder des jungen Volljährigen 
sowie für seine familiale Lebenssituation hinzu-
weisen.  

(2) Hinsichtlich sämtlicher Gegenstände der 
Hilfeplanung nach § 36 Absatz 1 beteiligt der 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe den Leis-
tungsberechtigten nach § 27 und das Kind 
oder den Jugendlichen, den Leistungsbe-
rechtigten nach § 35a und seinen Erzie-
hungsberechtigten oder den Leistungsbe-
rechtigten nach § 41. Hierzu führt er insbe-
sondere mit diesen eine Konferenz zur Auf-
stellung und Überprüfung des Hilfeplans (Hil-
feplankonferenz) durch. Der Wahl und den 
Wünschen der Leistungsberechtigten ist zu 
entsprechen, sofern sie nicht mit unverhält-
nismäßigen Mehrkosten verbunden sind.  

(3) Die Gegenstände der Hilfeplanung nach 
§ 36 Absatz 1 werden im Zusammenwirken 
mehrerer Fachkräfte des Trägers der öffentli-
chen Jugendhilfe beraten. 

(4) Soweit dies zur Feststellung des individuel-
len Bedarfs des Kindes, des Jugendlichen oder 
des jungen Volljährigen oder zur Abstimmung 
der Leistungen nach Inhalt, Umfang und Dauer 
erforderlich ist, werden insbesondere  

1. andere Personen, Dienste oder Einrich-
tungen, die bei der Leistungserbringung 
tätig werden, 
 
 

2. die Person, die eine Stellungnahme nach 
§ 35a Absatz 1a abgegeben hat,  
 
 
 
 

3. andere Sozialleistungsträger, Rehabilitati-
onsträger oder öffentliche Stellen, 

4. die Schule sowie 
5. das Familiengericht, Jugendgericht oder 

die Staatsanwaltschaft 

unter Berücksichtigung der Interessen des 
Kindes oder Jugendlichen und seiner Erzie-
hungsberechtigten oder des junge[n] Volljäh-
rigen in einzelne oder alle Verfahrensschritte 
der Hilfeplanung einbezogen. Über Art und 
Umfang der Einbeziehung entscheidet der 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Zu-
sammenwirken mehrerer Fachkräfte. 

§ 36 Abs. 2 
S. 1 aF 

§ 36 Abs. 2 
S. 3 aF 

§ 36 Abs. 3 
aF 

§ 36 Abs. 2 
S. 4 aF 
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Die Entscheidung über die im Einzelfall ange-
zeigte Hilfeart soll, wenn Hilfe voraussichtlich 
für längere Zeit zu leisten ist, im Zusammenwir-
ken mehrerer Fachkräfte getroffen werden. 

Als Grundlage für die Ausgestaltung der Hilfe 
sollen sie zusammen mit dem Personensorge-
berechtigten und dem Kind oder dem Ju-
gendlichen einen Hilfeplan aufstellen, der 
Feststellungen über den Bedarf, die zu ge-
währende Art der Hilfe sowie die notwendi-
gen Leistungen enthält; 

Neu: § 36b Hilfeauswahl 

(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
entscheidet über die Auswahl der im Einzelfall 
geeigneten und notwendigen Hilfe nach 
pflichtgemäßem Ermessen auf der Grundlage 
des Hilfeplans nach § 36d einschließlich Art, 
Dauer, Umfang, Beginn und Durchführung. 
Eignung und Notwendigkeit der Hilfe bestim-
men sich nach dem Bedarf des Kindes, des 
Jugendlichen oder jungen Volljährigen im 
Einzelfall unter Berücksichtigung seines enge-
ren sozialen Umfelds. 

(2) Sofern infrastrukturelle Angebote oder 
Regelangebote insbesondere nach §§ 16 bis 
18, §§ 22 bis 25 oder § 13 im Hinblick auf den 
Bedarf des Kindes oder des Jugendlichen im 
Einzelfall geeigneter oder gleichermaßen 
geeignet sind, werden diese vom Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe als geeignete und 
notwendige Hilfe gewährt. Dem Leistungsbe-
rechtigten nach § 41 werden vorrangig ge-
eignete Angebote nach § 13 gewährt.  

(3) Insbesondere Hilfen nach § 31 oder § 35a 
Absatz 2 Nummer 1, die nach Maßgabe von 
§ 112 des Neunten Buches geleistet werden, 
werden als Gruppenangebote mehreren Leis-
tungsberechtigten gemeinsam gewährt, so-
fern diese gleichermaßen geeignet sind.  

(4) Nach Maßgabe von Absatz 1 bis 3 kann 
der Träger der öffentlichen Jugendhilfe unter-
schiedliche Hilfearten, Leistungen und Erbrin-
gungsformen zu einer Gesamtleistung zu-
sammenstellen.  

(5) § 5 bleibt unberührt. 

 Neu: § 36c Bedarfsermittlung [ab 2023: § 37] 

Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe ermit-
telt den individuellen Bedarf des Kindes, des 
Jugendlichen oder des jungen Volljährigen. 
Grundlage der Bedarfsermittlung ist eine um-
fassende Klärung der Lebens-, Entwicklungs- 
und Erziehungssituation des Kindes oder des 
Jugendlichen oder der Lebens- und Entwick-
lungssituation des jungen Volljährigen unter 
Einbeziehung seines sozialen Umfelds. Dabei 
kommen systematische Arbeitsprozesse und 
standardisierte Arbeitsmittel (Instrumente) zur 
Anwendung, die den Grundsätzen und Maß-
stäben nach § 79a Absatz 1 entsprechen. 

§ 36 Abs. 2 
S. 2 Hs. 1 aF 

§ 36 Abs. 2 
S. 1 aF 
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 (2) Im Hinblick auf junge Menschen mit Be-
hinderungen oder von Behinderung bedroh-
ten jungen Menschen nach § 2 Absatz 1 des 
Neunten Buches erfolgt die Ermittlung des 
individuellen Bedarfs des Kindes, des Ju-
gendlichen oder des jungen Volljährigen 
durch ein Instrument, das sich an der Interna-
tionalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit (ICF) orientiert. 
Das Instrument hat die Beschreibung einer 
nicht nur vorübergehenden Beeinträchtigung 
der Aktivität und Teilhabe in den Lebensbe-
reichen 
1. Lernen und Wissensanwendung, 
2. Allgemeine Aufgaben und Anforderun-

gen, 
3. Kommunikation, 
4. Mobilität, 
5. Selbstversorgung, 
6. Häusliches Leben, 
7. Interpersonelle Interaktionen und Bezie-

hungen, 
8. Bedeutende Lebensbereiche und 
9. Gemeinschafts-, soziales und staatsbür-

gerliches Leben 
vorzusehen. 

Hält der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
hierzu ein Gutachten für erforderlich, beauf-
tragt er unverzüglich einen geeigneten Sach-
verständigen; die Begutachtung richtet sich 
nach § 17 des Neunten Buches. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bisherige Fassung Entwurfsfassung für 2017 

 Neu: § 36d Hilfeplan [ab 2023: § 38] 

(1) Unverzüglich nach Abschluss der Hilfe-
plankonferenz erstellt der Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe eine Dokumentation des 
Verlaufs und der Ergebnisse der Hilfeplanung 
(Hilfeplan). Der Hilfeplan ist eine Nebenbe-
stimmung zur Entscheidung des Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe über die Hilfegewäh-
rung und bedarf der Schriftform. Er dient der 
Steuerung und Wirkungskontrolle des Hilfe-
prozesses. 
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sie sollen regelmäßig prüfen, ob die gewählte 
Hilfeart weiterhin geeignet und notwendig ist. 

(2) Der Hilfeplan enthält mindestens  
1. die Beschreibung der Lebens-, Entwick-

lungs- und Erziehungssituation des Kindes 
oder des Jugendlichen oder die Be-
schreibung der Lebens- und Entwick-
lungssituation des jungen Volljährigen,  

2. die dadurch begründete Feststellung des 
individuellen Bedarfs des Kindes, des Ju-
gendlichen oder des jungen Volljährigen,  

3. die daraus abgeleitete Auswahl der ge-
eigneten und notwendigen Hilfearten und 
Leistungen hinsichtlich Ziel, Art und Um-
fang,  

4. das Gesamtziel der Hilfe,  
5. Beginn und voraussichtliche Dauer der 

Hilfe,  
6. die zur Bedarfsermittlung nach § 36c ein-

gesetzten Instrumente,  
7. die an der Hilfeplanung Beteiligten und 

die Form ihrer Einbeziehung,  
8. die Ergebnisse der Hilfeplankonferenz,  
9. die Berücksichtigung des Wunsch- und 

Wahlrechts nach § 5 und  
10. die Erkenntnisse aus der Stellungnahme 

nach § 35a Absatz 1a, aus der Stellung-
nahme nach § 38 Absatz 2 Nummer 1, 
aus dem Zusammenwirken mehrerer 
Fachkräfte nach § 36a Absatz 3, aus der 
Einbeziehung Dritter nach § 36a Absatz 4.  

(3) Der Hilfeplan soll regelmäßig, mindestens 
jährlich, überprüft und fortgeschrieben werden. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Durch Beratung und Unterstützung sollen die 
Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfami-
lie innerhalb eines im Hinblick auf die Entwick-
lung des Kindes oder Jugendlichen vertretba-
ren Zeitraums so weit verbessert werden, dass 
sie das Kind oder den Jugendlichen wieder 
selbst erziehen kann.  

Neu: § 36e Ergänzende Bestimmungen zur 
Hilfeplanung bei stationären Leistungen  
[ab 2023: § 39] 

(1) Gegenstand der Hilfeplanung bei statio-
nären Leistungen ist in Ergänzung der Pla-
nungsgegenstände nach § 36 Absatz 1 die 
Klärung, ob die Leistung  

1. zeitlich befristet sein soll oder  
2. eine auf Dauer angelegte Lebensform 

bieten soll.  

(2) Maßgeblich bei der Perspektivklärung 
nach Absatz 1 ist, ob durch Leistungen nach 
diesem Abschnitt die Entwicklungs-, Teilhabe- 
oder Erziehungsbedingungen in der Herkunfts-
familie innerhalb eines im Hinblick auf die Ent-
wicklung des Kindes oder Jugendlichen ver-
tretbaren Zeitraums so weit verbessert werden, 
dass sie das Kind oder den Jugendlichen wie-
der selbst erziehen, betreuen und fördern kann. 

§ 36 Abs. 2 
S. 2 Hs. 2 aF 

§ 37 Abs. 2 
S. 2 aF 
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Ist eine nachhaltige Verbesserung der Erzie-
hungsbedingungen in der Herkunftsfamilie 
innerhalb dieses Zeitraums nicht erreichbar, 
so soll mit den beteiligten Personen eine an-
dere, dem Wohl des Kindes oder des Jugend-
lichen förderliche und auf Dauer angelegte 
Lebensperspektive erarbeitet werden. 
 
 
Vor und während einer langfristig zu leisten-
den Hilfe außerhalb der eigenen Familie ist zu 
prüfen, ob die Annahme als Kind in Betracht 
kommt.  
 
Ist Hilfe außerhalb der eigenen Familie erfor-
derlich, so sind die in Satz 1 genannten Per-
sonen bei der Auswahl der Einrichtung oder 
der Pflegestelle zu beteiligen. Der Wahl und 
den Wünschen ist zu entsprechen, sofern sie 
nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten 
verbunden sind. Wünschen die in Satz 1 ge-
nannten Personen die Erbringung einer in 
§ 78a genannten Leistung in einer Einrich-
tung, mit deren Träger keine Vereinbarungen 
nach § 78b bestehen, so soll der Wahl nur 
entsprochen werden, wenn die Erbringung 
der Leistung in dieser Einrichtung nach Maß-
gabe des Hilfeplans nach Absatz 2 geboten 
ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Art und Weise der Zusammenarbeit sowie 
die damit im Einzelfall verbundenen Ziele sind 
im Hilfeplan zu dokumentieren. Bei Hilfen 
nach den §§ 33, 35a Absatz 2 Nummer 3 und 
§ 41 zählen dazu auch der vereinbarte Um-
fang der Beratung der Pflegeperson sowie 
die Höhe der laufenden Leistungen zum Un-
terhalt des Kindes oder Jugendlichen. 
 
 
 
 
 
 
 

Ist eine nachhaltige Verbesserung der Ent-
wicklungs-, Teilhabe- oder Erziehungsbedin-
gungen in der Herkunftsfamilie innerhalb ei-
nes im Hinblick auf die Entwicklung des Kin-
des oder Jugendlichen vertretbaren Zeit-
raums nicht erreichbar, so soll mit den betei-
ligten Personen eine andere, dem Wohl des 
Kindes oder Jugendlichen förderliche und 
auf Dauer angelegte Lebensperspektive er-
arbeitet werden. In diesem Fall ist vor und 
während der Gewährung einer stationären 
Hilfe insbesondere zu prüfen, ob die Anrufung 
des Familiengerichts notwendig ist oder die 
Annahme als Kind in Betracht kommt.  
(3) Der Leistungsberechtigte nach § 27 und das 
Kind oder der Jugendliche, der Leistungsbe-
rechtigte nach § 35a und sein Erziehungsbe-
rechtigter oder der Leistungsberechtigten nach 
§ 41 sind bei der Auswahl der Einrichtung oder 
der Pflegestelle zu beteiligen. Der Wahl und 
den Wünschen der Leistungsberechtigten ist zu 
entsprechen, sofern sie nicht mit unverhältnis-
mäßigen Mehrkosten verbunden sind. Wün-
schen die in Satz 1 genannten Personen die 
Erbringung einer in § 78a genannten Leistung 
in einer Einrichtung, mit deren Träger keine 
Vereinbarungen nach § 78b bestehen, so soll 
der Wahl nur entsprochen werden, wenn die 
Erbringung der Leistung in dieser Einrichtung 
nach Maßgabe des Hilfeplans geboten ist. 
(4) Im Hilfeplan sind neben den Inhalten nach 
§ 36d Absatz 2 
1. die Perspektivklärung nach Absatz 1, 
2. die Feststellung einer auf Dauer angeleg-

ten Lebensform im Falle des Absatzes 2 
Satz 2, 

3. das Ergebnis der Prüfung nach Absatz 2 
Satz 3, 

4. die Art und Weise der Zusammenarbeit 
der Pflegeperson oder der in der Einrich-
tung für die Förderung des Kindes oder Ju-
gendlichen verantwortlichen Personen und 
der Eltern nach § 37a Absatz 2 sowie die 
damit im Einzelfall verbundenen Ziele, 

5. der vereinbarte Umfang der Beratung und 
Unterstützung der Eltern nach § 37a Ab-
satz 1 und 

6. bei Vollzeitpflege nach § 33 oder § 35a Ab-
satz 2 Nummer 3 der vereinbarte Umfang 
der Beratung und Unterstützung der Pflege-
person nach § 37 Absatz 1 sowie die Höhe 
der laufenden Leistungen zum Unterhalt 
des Kindes oder Jugendlichen nach § 39 

§ 36 Abs. 1 
S. 3 bis 5 aF 

§ 36 Abs. 1 
S. 2 aF 

§ 37 Abs. 2a 
S. 1 + 2 aF 

§ 37 Abs. 2 
S. 4 aF 



DIJuF-Synopse zur Arbeitsfassung/Diskussionsgrundlage (7.9.2016_23.8.2016)  Stand: 12.9.2016 
zur Vorbereitung eines Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Ausschnitt) 
– Hilfe-/Leistungsplanung, Sozialraum – 

8 

Bisherige Fassung Entwurfsfassung für 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Abweichung von den dort getroffenen 
Feststellungen ist nur bei einer Änderung des 
Hilfebedarfs und entsprechender Änderung 
des Hilfeplans zulässig. 

zu dokumentieren. 
(5) Die Pflegeperson oder die der in der Ein-
richtung für die Förderung des Kindes oder 
Jugendlichen verantwortlichen Personen sollen 
an der Hilfeplankonferenz beteiligt werden. 
(6) Die regelmäßige Überprüfung des Hilfe-
plans nach § 36d Absatz 3 ist an einem im 
Hinblick auf die Entwicklung des Kindes oder 
Jugendlichen vertretbaren Zeitraum auszu-
richten. Eine Abweichung von den im Hilfe-
plan getroffenen Feststellungen ist nur bei 
einer Änderung des individuellen Bedarfs des 
Kindes oder Jugendlichen und entsprechen-
der Änderung des Hilfeplans auch bei einem 
Wechsel der örtlichen Zuständigkeit zulässig. 

 Neu: § 36f Übergangsmanagement  
[ab 2023: § 40] 

(1) Spätestens ab Vollendung des 17. Lebens-
jahres ist Gegenstand der Hilfeplanung die 
Klärung, ob Hilfen nach diesem Abschnitt 
geeignet und notwendig sind, um das Ziel der 
Verselbständigung nach Vollendung des 
18. Lebensjahres zu erreichen.  

(2) Sind Hilfen nicht nach der Maßgabe des 
Absatzes 1 geeignet und notwendig, sind 
andere Sozialleistungs- oder Rehabilitations-
träger in die Hilfeplanung insbesondere durch 
Beteiligung an der Hilfeplankonferenz einzu-
beziehen, die nach fachlicher Einschätzung 
des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe ab 
diesem Zeitpunkt für die Hilfe zuständig wer-
den.  

(3) Im Rahmen des Hilfeplans sind Regelun-
gen zur Durchführung des Zuständigkeits-
übergangs zu treffen. Eine Abweichung von 
den dort getroffenen Feststellungen ist nur bei 
einer Änderung des Bedarfs des jungen Voll-
jährigen zulässig.  

(4) Absatz 1 bis 3 gilt entsprechend, wenn 
Hilfen nach diesem Abschnitt auf der Grund-
lage des Hilfeplans nach § 36d beendet wer-
den sollen und nach fachlicher Einschätzung 
des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe an-
dere Sozialleistungs- oder Rehabilitationsträ-
ger ab dem Zeitpunkt der Beendigung zu-
ständig werden. 

 

§ 37 Abs. 2a 
S. 3 aF 


